
 

 

 

1/3631-Ba-GewAusbau-Hügelsbachquelle 
 
Wasserrecht; 
Antrag des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz e. V., Regionalgruppe Aschaffenburg-
Miltenberg auf wasserrechtliche Zulassung der Renaturierung der Hügelsbachquelle (Flur-Nr. 
11705, Gemarkung Schweinheim) nach § 68 WHG vom 14.08.2023 
 
 
Bericht zur standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls 
 
1. Gegenstand und Grundlagen der Vorprüfung 

 
1.1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 
 
Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz e.V. (LBV), Regionalgruppe Aschaffenburg-Miltenberg, 
Dreizehnmorgenweg 8, 63801 Kleinostheim hat mit Schreiben vom 14.08.2023 beim Amt für Umwelt- 
und Verbraucherschutz der Stadt Aschaffenburg – Untere Wasserbehörde – einen Antrag auf 
wasserrechtliche Zulassung eines Gewässerausbaus gemäß § 68 WHG eingereicht. 
 
Es sollen mehrere verbaute Quellaustritte am Hügelsbach (Stadtteil Schweinheim), Grundstück Flur-
Nr. 11705, Gemarkung Schweinheim, renaturiert werden. Im Rahmen der Maßnahme soll die 
vorhandene Uferverbauung (Betoneinfassung) und ein Betonrohr beseitigt, die Ufer abgeflacht und 
eine natürliche wassergefüllte Senke geschaffen werden.  
 
Die Einzelheiten zum Vorhaben können den Antragsunterlagen entnommen werden.  

 
1.2. Rechtliche Einordnung des Vorhabens 
 
Die Beseitigung der vorhandenen Uferverbauung (Betoneinfassung) und eines Betonrohrs, das 
Abflachen des Uferbereichs und die Herstellung einer natürlichen wassergefüllten Senke stellen einen 
Gewässerausbau i. S. d. § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar. 
 
Der Gewässerausbau bedarf nach § 68 Abs. 1 WHG grundsätzlich einer wasserrechtlichen 
Planfeststellung. Für einen Gewässerausbau, für den nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, kann anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine 
Plangenehmigung erteilt werden. Der LBV hat daher um Prüfung gebeten, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens vorliegen. 
 
Der Plan für einen Gewässerausbau darf gemäß § 68 Abs. 3 WHG nur festgestellt oder genehmigt 
werden, wenn eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und 
dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstörung natürlicher 
Rückhalteflächen nicht zu erwarten ist und andere Anforderungen nach dem WHG oder sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt werden. 
 
Der geplante Gewässerausbau fällt unter die folgende Nummer der Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG):  
 

Nr.  Vorhaben 

13.18.2 
Spalte 2 

naturnaher Ausbau von Bächen, Gräben, Rückhaltebecken und Teichen, 
kleinräumige naturnahe Umgestaltungen, wie die Beseitigung von Bach- und 
Grabenverrohrungen, Verlegung von Straßenseitengräben in der bebauten 
Ortslage und ihre kleinräumige Verrohrung, Umsetzung von Kiesbänken in 
Gewässern; 

 



 

 

Für das Neuvorhaben ist daher nach § 7 Abs. 2 Satz 1 UVPG im Rahmen einer standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalls zu klären, ob für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht.  
 
1.3. Zugrundeliegende Unterlagen 
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls beruht zum einen auf den eingereichten 
Antragsunterlagen. Zum anderen stützt sie sich auf die Stellungnahmen der Fachstellen, die am 
wasserrechtlichen Verfahren beteiligt sind, soweit deren Fachbereich von der standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalls betroffen ist. 
 
Folgende Fachstellen wurden um eine fachliche Einschätzung mit Hilfe der Tabellen „Schutzgüter“ und 
„Schutzkriterien“ gebeten: 
 

 Stadt Aschaffenburg – Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz (Untere Naturschutzbehörde) 

 Stadt Aschaffenburg – Stadtplanungsamt 

 Stadt Aschaffenburg – Tiefbauamt 

 Stadt Aschaffenburg – Forstamt  

 Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  

 Bezirk Unterfranken – Fischereifachberatung 
 
2. Durchführung der Vorprüfung 

 
2.1. Allgemeines zur Vorgehensweise 
 
Die standortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt (§ 7 Abs. 
2 Satz 2 UVPG).  
 
In der ersten Stufe prüft die zuständige Behörde, ob bei dem Vorhaben besondere örtliche 
Gegebenheiten gemäß den in der Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien 
vorliegen (§ 7 Abs. 2 Satz 3 UVPG). Es ist zu prüfen, ob eines oder mehrere der dort genannten 
Schutzobjekte im direkten oder indirekten Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen, ob das Vorhaben 
also in einem solchen Schutzobjekt liegt, daran angrenzt oder sich sonst negativ darauf auswirken 
kann. 
 
Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so 
besteht keine UVP-Pflicht (§ 7 Abs. 2 Satz 4 UVPG). Die standortbezogene Vorprüfung wäre in diesem 
Fall bereits beendet. 
 
Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die 
Behörde auf der zweiten Stufe unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 
Kriterien, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere 
Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der 
Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären (§ 7 Abs. 2 Satz 5 UVPG). In diesem Fall sind also 
auch die Nrn. 1 und 3 der Anlage 3 zum UVPG zu betrachten. Relevant sind dann allerdings nur die 
Auswirkungen des Vorhabens, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des konkreten 
Schutzobjekts betreffen. 
 
Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 6 UVPG besteht die UVP-Pflicht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der 
zuständigen Behörde solche Umweltauswirkungen haben kann. 

 
2.2. Standort des Vorhabens 
 
Entsprechend dieser Ausführungen wird im Folgenden die grundsätzliche Betroffenheit der einzelnen 
Schutzkriterien nach Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG geprüft („erste Stufe“): 



 

 

 
Nr. 2.3.1 – Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 
Weder am Standort noch im Einwirkungsbereich der Anlage befindet sich ein Natura 2000-Gebiet, auf 
das sich das Vorhaben auswirken könnte. 
 
Nr. 2.3.2 – Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG 
 
Die Hügelsbachquelle befindet sich gemäß digitaler Ortskarte sowie der vom LBV erfassten 
Koordinaten außerhalb des Naturschutzgebiets „Ehemaliger Standortübungsplatz Aschaffenburg und 
Altenbachgrund“, grenzt aber direkt an dieses an. Das Schutzgebiet der Nr. 2.3.2 der Anlage 3 zum 
UVPG ist daher grds. betroffen, da sich das Vorhaben aufgrund der unmittelbaren Nähe zum 
Schutzgebiet auf dieses auswirken könnte. 
 
Nr. 2.3.3 – Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG 
 
Weder am Standort noch im Einwirkungsbereich der Anlage befindet eines dieser Schutzgebiete, auf 
das sich das Vorhaben auswirken könnte. 
 
Nr. 2.3.4 – Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß §§ 25 und 26 BNatSchG 
 
Die Hügelsbachquelle liegt im Landschaftsschutzgebiet Spessart – das Schutzgebiet der Nr. 2.3.4 der 
Anlage 3 zum UVPG ist daher grds. Betroffen. 
 
Nr. 2.3.5 – Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG 
 
Weder am Standort noch im Einwirkungsbereich der Anlage befindet sich ein Naturdenkmal, auf das 
sich das Vorhaben auswirken könnte. 
 
Nr. 2.3.6 – Geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 BNatSchG 
 
Weder am Standort noch im Einwirkungsbereich der Anlage befindet sich ein geschützter 
Landschaftsbestandteil, auf den sich das Vorhaben auswirken könnte. 
 
Nr. 2.3.7 – Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 
 
Die Hügelsbachquelle befindet sich in einem Auwald sowie im Bereich eines natürlichen 
Fließgewässers. Dabei handelt es sich um nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope. Auch 
bei Quellbereichen handelt es sich um einen gesetzlich geschützten Biotoptyp. Das Schutzgebiet der 
Nr. 2.3.7 der Anlage 3 zum UVPG ist daher grds. Betroffen. 
 
Nr. 2.3.8 – Wasserschutzgebiete nach § 51 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Heilquellenschutzgebiete 
nach § 53 Abs. 4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG sowie Überschwemmungsgebiete nach 
§ 76 WHG 
 
Weder am Standort noch im Einwirkungsbereich der Anlage befinden sich Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete i. S. d. § 76 WHG oder Risikogebiete i. S. d. § 
73 WHG, auf die sich das Vorhaben auswirken könnte. 
 
Nr. 2.3.9 – Gebiete, in denen die in den Vorschriften der EU festgelegten Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind 
 
Weder am Standort noch im Einwirkungsbereich der Anlage befindet sich eines dieser Gebiete, auf das 
sich das Vorhaben auswirken könnte. 
 



 

 

Nr. 2.3.10 – Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 
2 Raumordnungsgesetz 
 
Weder am Standort noch im Einwirkungsbereich der Anlage befindet sich ein Gebiet mit hoher 
Bevölkerungsdichte, auf das sich das Vorhaben auswirken könnte. 
 
Nr. 2.3.11 – In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als 
archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind 
 
Weder am Standort noch im Einwirkungsbereich der Anlage befindet sich eines dieser Denkmäler oder 
Gebiete, auf das sich das Vorhaben auswirken könnte. 
 
Da nunmehr besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen bzw. Gebiete i. S. d. Nr. 2.3 der Anlage 3 
zum UVPG betroffen sind, ist zu prüfen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
darauf haben kann („zweite Stufe“). In diesem Fall sind auch die Nrn. 1 und 3 der Anlage 3 zum UVPG 
zu betrachten.  

 
2.3. Merkmale des Vorhabens 
 
Die Beurteilung der Merkmale des Vorhabens richtet sich nach den in der Nr. 1 der Anlage 3 zum UVPG 
genannten Kriterien. Die Merkmale des Vorhabens sind über eine Zusammenstellung der jeweiligen 
Wirkfaktoren, also ohne Berücksichtigung des konkreten Standorts, dahingehend zu prüfen, ob durch 
das Vorhaben für die Vorprüfung relevante Umweltauswirkungen denkbar sind. 
 
Nr. 1.1 – Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens und, soweit relevant, der Abrissarbeiten 
 
Zur Größe und Ausgestaltung des Vorhabens wird auf Ziffer 1.1 (Kurzbeschreibung) verwiesen. 
 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die vorhandenen Schutzgebiete sind aufgrund der 
Größe und Ausgestaltung des Vorhabens nach Einschätzung des Amtes für Umwelt- und 
Verbraucherschutz (Untere Naturschutzbehörde) und des Stadtplanungsamtes (Umweltplanung) nicht 
gegeben. 
 
Nr. 1.2 – Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und Tätigkeiten 
 
Die Betoneinfassung der Quelle diente ursprünglich vermutlich der Sauerstoffanreicherung dreier 
südlich der Hügelsbachquelle liegenden Forellenteiche. Da die fischereiliche Nutzung der Teiche 
bereits vor längerer Zeit aufgegeben wurde, sind Konflikte aufgrund der Entfernung des Betonbeckens 
und der naturnahen Wiederherstellung des Quellbereichs nicht zu erwarten. 
 
Besondere Nutzungen der Quelle (z. B. zur Wasserversorgung) sind nicht bekannt. 
 
Nr. 1.3 – Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 
 
Die Gewässereigenschaften und der ökologische wie auch chemische Zustand des 
Oberflächenwasserkörpers werden durch die Maßnahme nicht verschlechtert. Bezogen auf die 
Gewässerökologie stellt das Vorhaben eine Verbesserung des aktuellen gewässerökologischen 
Zustands und damit auch des Naturhaushaltes dar. Das Vorkommen der Berle (Berula erecta) in dem 
Betonbecken wird nicht erheblich beeinträchtigt, da diese auch in der weiteren Umgebung sowie in 
natürlichen Quellaustritten wächst. Mit dem Vorhaben wird die Durchlässigkeit des Quellaustritts und 

das Kluftsystem zum Grundwasser wiederhergestellt und dieses wird Pflanzen und Tieren wieder 
zugänglich gemacht. Der fließende Charakter des Quellbaches wird wiederhergestellt. Insgesamt wird 
die biologische Vielfalt durch die Wiederherstellung des natürlichen Quellaustritts erhöht und 



 

 

Feuersalamander finden durch die neu entstehende Quellmulde einen möglichen Laichplatz. Es sind 
ausschließlich positive Auswirkungen auf die Gewässerökologie zu erwarten. 
 
Quellen sind ökologisch besonders wertvolle Lebensräume. Bei beständigen Schüttungen – wie 
vorliegend der Fall – sind sie die Grundlage für einen dauerhaften Lebensraum für Fische 
gewässerabwärts. Die beabsichtigten Maßnahmen werden aus fischereifachlicher Sicht daher begrüßt. 
Die Verbesserung der Habitate sowie die Herstellung durchgängiger Gewässersysteme fördert auch 
die Ansiedelung einer typischen Fischfauna in den Fließgewässern der Forellenregion. Negative 
Auswirkungen der Quellrenaturierung sind nach Einschätzung des Bezirks Unterfranken – 
Fischereifachberatung – aus fischereifachlicher Sicht nicht zu erwarten. 
 
Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Ehemaliger Standortübungsplatz Aschaffenburg und 
Altenbachgrund“ vom 24. November 2010, Nr. 55.1-8622.01-5/07 sieht u. a. vor, „die Quellbäche [...] 
zu erhalten und den ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu sichern und 
zu entwickeln [sowie] die Wasser- und Landlebensräume der Amphibien [...] zu sichern und zu fördern“. 
Mit dem geplanten Rückbau der vorhandenen Uferbefestigungen und Verrohrungen und der 
anschließenden Schaffung natürlicher Uferstrukturen wird auf diese Ziele hingewirkt. Ein bis zwei Tage 
vor der Renaturierungsmaßnahme wird mithilfe eines Schlauchs ein Wassergleichstand im 
Betonbecken und im anschließenden Quellbach hergestellt, um während der 
Renaturierungsmaßnahmen und dem damit einhergehenden Entfernen der Betonwände einen 
kurzfristigen Wasseranstieg mit entsprechender Sauerstoffanreicherung zu vermeiden. An Stellen, die 
mögliche Versteckmöglichkeiten für Feuersalamander darstellen, soll bei den 
Renaturierungsmaßnahmen händisch gearbeitet werden. Der geplante Umsetzungszeitraum liegt 
außerhalb der Schonzeiten der Bachforelle, der Laichzeit von Molchen, Kröten und Fröschen sowie 
außerhalb der Hauptzeit der Larvenabsetzung des Feuersalamanders. Es entstehen keine nachteiligen 
Umweltauswirkungen auf das Naturschutzgebiet. Auch die weiteren Schutzziele des 
Naturschutzgebietes sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Spessart“ (LSG-VO) bedarf der 
naturschutzrechtlichen Erlaubnis, wer beabsichtigt, im LSG Bodenbestandteile abzubauen oder die 
Bodengestalt in sonstiger Weise wesentlich zu verändern (Nr. 2) sowie außerhalb der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen mit Kraftfahrzeugen zu fahren oder diese dort abzustellen (Nr. 11). Nach 
§ 7 Nr. 5 LSG-VO bleiben von den Beschränkungen der LSG-VO Maßnahmen ausgenommen, die zum 
Schutz oder zur Entwicklung des Landschaftsschutzgebietes notwendig und von den 
Naturschutzbehörden angeordnet oder zugelassen sind. Die geplante Maßnahme soll zum Schutz des 
Feuersalamanders und anderer Quellarten durchgeführt werden. Für diese ist das bestehende Becken 
nicht als Lebensraum geeignet bzw. kann sogar eine tödliche Falle darstellen, falls Tiere in das Becken 
gelangen und aufgrund fehlender Ausstiegsmöglichkeiten darin ertrinken. Durch die geplante 
Renaturierung wird ein neuer Lebensraum für die Larven des Feuersalamanders, aber auch für weitere 
z. T. stark gefährdete Quellarten geschaffen. Dies stellt somit eine Aufwertung dar. Es handelt sich 
dabei um eine vorteilige Veränderung des Lebensbereichs der Tiere und fördert damit den Erhalt der 
Funktionsfähigkeit des Landschaftsschutzgebiets. Es liegt somit eine Ausnahme nach § 7 Nr. 5 LSG-
VO für die geplante Maßnahme vor. Möglich Beeinträchtigungen durch die Maßnahme werden durch 
die Art der Umsetzung sowie den Zeitpunkt minimiert, sodass keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen auf das Landschaftsschutzgebiet zu erwarten sind. Insgesamt sind die 
Auswirkungen der Quellenrenaturierung auf das Landschaftsschutzgebiet positiv zu bewerten, da 
dadurch der Lebensraum für den Feuersalamander und andere Quellarten aufgewertet wird. 
 
Nachteilige Auswirkungen auf die im Bereich des Vorhabens liegenden gesetzlich geschützten Biotope 
nach § 30 BNatSchG (Auwald, natürliches Fließgewässer, Quellbereich) sind durch die Art der 
Umsetzung der Maßnahme nicht zu erwarten. Der Quellbereich wird durch die geplante Renaturierung 
ökologisch aufgewertet. 
 
Land-, Wald- und Forstwirtschaft werden durch das Vorhaben nicht beeinflusst. 
 



 

 

Nr. 1.4 – Erzeugung von Abfällen i. S. v. § 3 Abs. 1 und 8 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
 
Im Rahmen der Maßnahme soll die bestehende Betoneinfassung der Quelle, alte Rohre sowie alte 
Eisenteile und Müll, die sich derzeit im Betonbecken befinden, entfernt werden. Entfernte Bauteile und 
Müll sollen entsorgt werden und sind daher als Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 1 KrWG einzustufen. 
 
Durch den Abtransport und die ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden, auszubauenden 
Materialien und Stoffe sind keine negativen Auswirkungen auf die vorhandenen Schutzgebiete zu 
erwarten.  
 
Gefährliche Abfälle i. S. d. § 3 Abs. 5 KrWG fallen für das Vorhaben nicht an.  
 
Nr. 1.5 – Umweltverschmutzung und Belästigungen  
 
Durch das Vorhaben sind keine Abgasemissionen zu erwarten. Durch das Vorhaben wird kein Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen zugelassen noch ist dieser zu erwarten. Der für die Arbeiten im 
Quellbereich eingesetzte Bagger wird mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl betrieben. 
 
Nr. 1.6.1 – Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das Vorhaben von Bedeutung 
sind, einschließlich der Störfälle, Unfälle und Katastrophen, die wissenschaftlichen Erkenntnissen 
zufolge durch den Klimawandel bedingt sind, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und 
Technologien 
 
Die einschlägigen Unfallverhütungs-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorschriften werden im Rahmen 
des Vorhabens eingehalten. Die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wird über eine 
Baustellenverordnung sichergestellt und die ausführende Fachkraft trägt eine persönliche 
Schutzausrüstung. Zudem wird ein Hygienekonzept zur Vermeidung der Ausbreitung der 
Salamanderpest (BSAL) in der Stadt Aschaffenburg berücksichtigt.  
 
Nr. 1.7 Risiken für die menschliche Gesundheit, z. B. durch Verunreinigung von Wasser oder Luft 
 
Risiken für die menschliche Gesundheit sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Es ist 
insbesondere nicht mit einer Verunreinigung von Wasser oder Luft zu rechnen. Der für die Arbeiten im 
Quellbereich eingesetzte Bagger wird mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl betrieben.  

 
2.4. Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 
 
Da das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hat, die die besondere 
Empfindlichkeit oder die Schutzziele der Schutzgebiete betreffen, kommt es auf die weitere 
Voraussetzung („nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären“) 
nicht mehr an. 
 
3. Ergebnis der Vorprüfung 
 
Für die Renaturierung der Hügelsbachquelle (Flur-Nr. 11705, Gemarkung Schweinheim) wurde eine 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 2 UVPG durchgeführt. Es wurden der 
Standort des Vorhabens, die Merkmale des Vorhabens sowie die Art und Merkmale der möglichen 
Auswirkungen bezogen auf die besonderen örtlichen Gegebenheiten überschlägig in zwei Stufen 
geprüft und in diesem Bericht dargelegt. 
 
Insgesamt ergibt sich aus der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls, dass durch das Vorhaben 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
Für das Vorhaben besteht somit keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 



 

 

 
4. Abschließende Hinweise 
 
Sofern eine Vorprüfung durchgeführt wurde, hat die zuständige Behörde die Feststellung, ob eine UVP-
Pflicht besteht, gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Öffentlichkeit bekanntzugeben. 
 
Die Feststellung, dass im vorliegenden Fall eine UVP unterbleibt, wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Stadt Aschaffenburg im „Main-Echo“ vom 01.09.2023 sowie auf der 
Internetseite der Stadt Aschaffenburg veröffentlicht. 
 
Die Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Dieser Bericht wird der Öffentlichkeit gemäß den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes 
(UIG) zugänglich gemacht. 
 

 
 

 
 
Anna Bachmann       Aschaffenburg, den 28.08.2023 
 
Stadt Aschaffenburg 
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz 
-Untere Wasserbehörde- 
 
 
 
 


